
Aufnahmemodalitäten für die verschiedenen Bildungsgänge Schuljahr 2026/2027 
an der Georg-Kerschensteiner-Schule 
 
 

 
Schulform 
 

 
Anmelde-
schluss 

 
Aufnahmevoraussetzungen 

 
Ansprechpartner 

 
Bemerkungen 

Bildungsgänge zur Berufs-
vorbereitung (BZB) 
 
- Ernährung Hauswirtschaft 
  & Gastronomie 

31. März - Jugendliche mit/ohne Hauptschulabschluss, För-
derschülerinnen und Förderschüler mit  
BO-Abschluss und ohne Berufsausbildung 

 
- Noch keine 10 Schulbesuchsjahre 

Frau Sartor 
 

In die Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung 
können sich auch Jugendliche mit Haupt-
schulabschluss anmelden, die noch keine 
10 Schulbesuchsjahre haben. 
 
Materialgeld muss bezahlt werden  
(25-30,-- € pro HJ) 
 
 
 

2 jährige Berufsfachschule 
 
Fachrichtungen: 
 
- Wirtschaft & Verwaltung 
 
- Ernährung, Hauswirtschaft 
  & Gastronomie 

31. März Hauptschulabschluss 
In zwei der drei Fächer Deutsch, Englisch, Mathe 
die Note „3“, keine „5“; in allen anderen Fächern 
Notendurchschnitt befriedigend (mind. 3,4) 
 
oder  
qualifizierter Hauptschulabschluss ohne Mindest-
noten 
 

Frau Sartor Notenvoraussetzungen müssen auch im Ab-
schlusszeugnis erfüllt werden 
 
Höchstalter: 18. Lebensjahr noch nicht vollen-
det (Stichtag 1. August) 
 
Bisher kein Besuch der 2j. BFS, BÜA od. Ab-
solvierung einer dualen Ausbildung 
 
Fachrichtung Ernährung: Zahlung von Ma-
terialgeld (bis zu 50-100,-- € pro SJ) 
 
 
 

2 jährige höhere 
   Berufsfachschule 
 
Fachrichtungen: 
 
- Fremdsprachensekretariat 
 
- Bürowirtschaft 

30. April Realschulabschluss und mindestens in zwei der 
drei Fächer Englisch, Deutsch und Mathematik die 
Note „3“, keine „5“ 
oder 
Versetzung in die Jahrgangsstufe 11 der gymnasi-
alen Oberstufe 
 
Höchstalter: 25 Jahre (Stichtag 30.04. des  
                                      Anmeldejahres) 

Herr Jentsch 
 

Diese Schulform wird nur bei guten Noten in 
Deutsch/Englisch/ Mathematik empfohlen. 
Notenvoraussetzungen müssen auch im Ab-
schlusszeugnis erfüllt werden. 
 
Doppelqualifikation 
Berufsabschluss + allgemeine Fachhochschul-
reife 
 
 
 

  



Berufliches Gymnasium 
 
Fachrichtungen: 
 
 
- Wirtschaft 
 
- Ernährung 
 
- Gesundheit 
 
 
 
 
 
 

1. März In die gymnasiale Oberstufe/ das berufliche Gym-
nasium kann aufgenommen werden, wer  

• in die Einführungsphase der gymnasialen Ober-
stufe versetzt wurde. 

• den mittleren Abschluss in Form des qualifizie-
renden Realschulabschlusses besitzt.  

• den mittleren Abschluss, der nicht die Anforde-
rungen des qualifizierenden Realschulabschlus-
ses erfüllt, besitzt und folgende Bedingungen 
erfüllt: 
o Die Klassenkonferenz der abgebenden 

Schule beurteilt die Schülerin oder den 
Schüler als geeignet für den Übergang in die 
gymnasiale Oberstufe (Eignungsgutachten) 
und 

o die Schülerin oder der Schüler hat den mitt-
leren Abschluss mit einer Durchschnittsnote 
von besser als befriedigend (< 3,0) in den 
Fächern Deutsch, Mathematik, erste Fremd-
sprache und einer Naturwissenschaft sowie 
in den übrigen Fächern gleichfalls eine 
Durchschnittsnote von besser als befriedi-
gend (< 3,0) erreicht. 

Frau Andrae Notenvoraussetzungen bzw. qualifizieren-
der Realschulabschluss müssen auch im Ab-
schlusszeugnis erfüllt werden. 
 
Höchstalter: 19. Lebensjahr noch nicht vollen-
det (Stichtag 01. August) 
 
Ernährung: in der Klasse 11 muss „Kochgeld“ 
bezahlt werden (aktuell einmalig 100 €). 
Abschluss: allgemeine Hochschulreife 

Fachoberschule Form A**   31. März Realschulabsolventen müssen  
in zwei der drei Fächer Deutsch, Mathe, Englisch 
mind. die Note 3 vorweisen und in keinem Fach 
darf die Note 5 erscheinen, Gymnasialschüler be-
nötigen die Versetzung in Klasse 11, ein Prakti-
kantenplatz muss mit der Aufnahme nachgewie-
sen werden 

 Notenvoraussetzungen müssen auch im Ab-
schlusszeugnis erfüllt werden.  
Kaufm. Fachrichtung: THS in OF oder MES in 
Dreieich 
techn. Fachrichtung: 
ABS in OF 
Ernährung: Bergiusschule FFM 

Fachoberschule Form B** 31. März Es gelten die gleichen Notenvoraus-setzungen 
wie in der Form A andernfalls muss im Abschluss-
zeugnis der Berufs- schule ein Notendurchschnitt 
von 3,0 nachgewiesen werden.  

 Aufnahme nach erfolgreichem Berufsab-
schluss 

** wird nicht an der Georg – Kerschensteiner - Schule angeboten 

 
Hinweise zur Beratung: 
Die Georg-Kerschensteiner-Schule berät in Übergabekonferenzen gemeinsam mit den abgebenden Sek.1-Schulen und der 2j. BFS/BZB, ob das Berufsfeld 
geeignet ist; evtl. kann die Berufsberatung eingebunden werden. Dies sollte beachtet werden! 
Sonderbestimmungen der integrierten Gesamtschulen (IGS) für die Aufnahme in das BG und die 2j. HBF (vgl. § 64 der VO zur Ausgestaltung der Bildungs-
gänge und Schulformen, ABl. 09/2011, S. 685 ff) im Rahmen der Versetzung nach Klasse 11 der Oberstufe. 
Qualifizierender Realschulabschluss entspricht der Versetzung in die Klasse 11 der Oberstufe. 
 
Hinweis: Keine zentrale Abschlussprüfung zum Erwerb der Fachhochschulreife in der 2j. Höheren Berufsfachschule gegenüber der FOS; Lehrkräfte 
stellen weiterhin die schriftlichen Prüfungsaufgaben. 


